
 
 
 
 
Leitsatz:  
 
Es stellt keinen Behandlungsfehler dar, wenn einer erfahre-
nen und fachgerecht ausgebildeten Medizinisch-techn ischen 
Assistentin für Radiologie intravenöse Injektonen z ur Vorbe-
reitung von Diagnosemaßnahmen übertragen werden, so fern für 
eine regelmäßige Kontrolle und Überwachung durch de n Arzt 
Sorge getragen wird. 
Ein Patient ist vor einer intravenösen Injektion in  die El-
lenbogenbeuge über das Risiko von Nervenirritatione n aufzu-
klären.  
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hat der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Dresde n auf-
grund der mündlichen Verhandlung vom 03.07.2008 dur ch 
 
Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Boie, 
Richter am Oberlandesgericht Hörner und 
Richter am Oberlandesgericht Schlüter 
 
 

für Recht erkannt: 
 
 
1. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des L andge-

richts Dresden vom 5.10.2007 - 6 O 3070/03 - wird a uf ih-
re Kosten 

 
z u r ü c k g e w i e s e n. 

 
2. Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollst reckbar. 
 
3. Die Revision wird nicht zugelassen. 
 
4. Der Streitwert für das Berufungsverfahren und da s Verfah-

ren erster Instanz wird auf 15.000 EUR festgesetzt.  
 

 

 

G R Ü N D E: 

 

I. 

 

Die Klägerin nimmt die in einer radiologischen Geme in-

schaftspraxis verbundenen Beklagten als Gesamtschul dner auf 

Schmerzensgeld und Feststellung der Ersatzpflicht f ür die 

Folgen einer zur Vorbereitung eines Schilddrüsen-

Szintigramms erfolgten Injektion einer Technetium-L ösung in 

die Vene ihrer rechten Ellenbeuge in Anspruch. Die Injektion 

wurde aufgrund einer Überweisung der Hausärztin der  Kläge-

rin, Frau Dipl. med L   , am 20.9.2000 von der leit enden me-

dizinisch-technischen Radiologieassistentin (MTA) d er Ge-

meinschaftspraxis, der Zeugin E   , vorgenommen.  

 

Die Klägerin behauptet, Frau E    sei nicht hinreic hend qua-

lifiziert und im Behandlungszeitpunkt zu unerfahren  gewesen; 

die Injektion selbst sei fehlerhaft ausgeführt word en. Eine 

Beweislastumkehr hinsichtlich der Kausalität sei ge boten, 

weil derartige Injektionen generell dem Arzt vorbeh alten 
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seien und nicht durch eine MTA ausgeführt werden dü rften. 

Die Beklagten hafteten daneben noch wegen der Verle tzung von 

Aufklärungspflichten.  

 

Wegen der Einzelheiten des Sachverhalts im Übrigen ein-

schließlich der erstinstanzlich gestellten Anträge wird auf 

das angefochtene Urteil Bezug genommen (§ 540 Abs. 1 S. 1 

Nr. 1 ZPO). Das Landgericht hat die Klage abgewiese n.  

 

Mit der Berufung macht die Klägerin geltend, die En tschei-

dung des Landgerichts sei fehlerhaft, weil hieran e in Rich-

ter mitgewirkt habe, der an der zugrunde liegenden Beweis-

aufnahme nicht teilgenommen hat, und die Klägerin i m Termin 

vom 21.6.2006 nicht "abschließend angehört" worden sei. Ent-

gegen der Auffassung des Landgerichts sei von einem  Behand-

lungsfehler auszugehen, für den die Beklagten als G esamt-

schuldner einstehen müssten. Die der Szintigraphie vorausge-

hende Injektion sei nicht auf nichtärztliches Perso nal über-

tragbar, weil die Injektion mit Technetium, einem N uklid, 

schwierig sei. Die Zeugin E    habe im Übrigen nich t über 

eine "verfestigte Erfahrung" mit derartigen Injekti onen ver-

fügt. Angesichts dessen spreche der Beweis des erst en An-

scheins für ein Durchstechen der Arterie in der Ell enbogen-

beuge und für einen Behandlungsfehler. Die Injektio n sei zu-

dem aufklärungsbedürftig gewesen, eine Risikoaufklä rung sei 

indes nicht erfolgt, die Voraussetzungen für eine h ypotheti-

sche Einwilligung lägen nicht vor. Die Klägerin hab e durch 

diesen Behandlungsfehler schwere körperliche Schädi gungen in 

Form einer Nervenläsion und eines Karpaltunnelsyndr oms er-

litten, die entgegenstehenden Ausführungen des Sach verstän-

digen seien "zu unsicher" und daher nicht verwertba r. Die 

Schmerzen hätten bis in das Jahr 2003 angehalten, e in Rück-

fall könne auch für die Zukunft nicht ausgeschlosse n werden. 

 

Sie beantragt, 

 

1.  Die Beklagte unter Aufhebung des angefochtenen  Ur-

teils zu verurteilen, an sie ein angemessenes  

Schmerzensgeld von mindestens 10.000,00 EUR zzgl. 5  
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Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit  

Rechtshängigkeit zu zahlen; 

 

2.  festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuld-

ner verpflichtet sind, der Klägerin alle bereits  

entstandenen und zukünftig entstehenden materiellen  

und immateriellen Schäden zu ersetzen, die im Zusam -

menhang mit der Behandlung vom 20.9.2000 entstanden  

sind und noch entstehen werden, soweit der Anspruch  

nicht auf Sozialversicherungsträger und sonstige  

Dritte übergegangen ist 

 

Die Beklagten beantragen, 

 

die Berufung zurückzuweisen. 

 

Sie verteidigen das erstinstanzliche Urteil. 

 

Zur Ergänzung des Parteivorbringens wird auf die ge wechsel-

ten Schriftsätze verwiesen. Der Senat hat die Kläge rin im 

Termin vom 3.7.2008 ergänzend angehört. Für das Erg ebnis 

dieser Anhörung wird auf die Sitzungsniederschrift Bezug ge-

nommen. 

 

II. 

 

Die Berufung ist zulässig, bleibt in der Sache aber  ohne Er-

folg.  

 

Allerdings ist im Anschluss an die neuere höchstric hterliche 

Rechtsprechung (BGH NJW 2006, 437; VersR 2001; 510;  vgl. 

auch OLG Koblenz VersR 2005, 655; Geiß/Greiner, Arz thaft-

pflichtrecht, 5. Aufl. A Rn 15) davon auszugehen, d ass das 

Auftreten in einer radiologischen Gemeinschaftsprax is die 

gesamtschuldnerische Haftung aller Beklagten für ei ne nur 

der Beklagten zu 2 zur Last fallende Schlechterfüll ung des 

Behandlungsvertrages bei der Anfertigung eines Schi lddrüsen-

szintigramms begründet, obwohl nur sie die hierfür erforder-

liche Fachkunde auf dem Gebiet der Nuklearmedizin a ufweist. 
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Ferner kommt in einer solchen Konstellation auch de likts-

rechtlich eine Zurechnung des Verschuldens eines Pa rtners 

auf die übrigen in entsprechender Anwendung des § 3 1 BGB in 

Betracht. Der Klägerin steht aber weder ein Anspruc h auf 

Schadenersatz aus positiver Verletzung des Behandlu ngsver-

trages oder § 823 Abs. 1 BGB noch auf Schmerzensgel d aus § 

847 BGB in der bis zum 31.7.2002 geltenden Fassung (Art. 229 

§ 8 EGBGB) zu. 

 

1. Ein Behandlungsfehler liegt nicht bereits in der  Delega-

tion der Technetium-Injektion auf die Zeugin E   , bei 

der es sich - wie das Landgericht unter Bezugnahme auf 

die vorgelegten Befähigungsnachweise zutreffend aus -

führt - um eine erfahrene und fachgerecht ausgebild ete 

Kraft handelte, die im Zeitpunkt der Behandlung ber eits 

mehrere Tausend gleichartige Injektionen verabreich t hat-

te. Der Beklagten zu 2) kann bei dieser Sachlage ni cht 

vorgeworfen werden, einer nach ihrem Erfahrungsstan d zur 

Vornahme bestimmter Eingriffe in die körperliche In tegri-

tät eines Patienten nicht befugten Person (vgl. hie rzu 

BGH VersR 1994, 80; NJW 78, 1681; OLG Köln VersR 19 88, 

44) solche Eingriffe dennoch übertragen und bereits  unter 

diesem Gesichtspunkt einen Behandlungsfehler begang en zu 

haben. Die entgegenstehende Behauptung der Klägerin , die 

Zeugin E    habe nicht über "verfestigte Erfahrunge n ver-

fügt", zeigt keine Fehler in der entgegenstehenden Be-

weiswürdigung des Landgerichts auf und rechtfertigt  eine 

weitere Beweiserhebung durch den Senat nicht. 

 

Entgegen der Auffassung der Klägerin ist eine MTA i n ei-

ner radiologischen Großpraxis auch generell berecht igt, 

unter Aufsicht des verantwortlichen Arztes intraven öse 

Injektionen mit schwach radioaktivem Technetium vor zuneh-

men. Zwar stellt eine derartige Injektion einen Ein griff 

dar, der zum Verantwortungsbereich des Arztes gehör t. Es 

handelt sich hierbei aber nicht um eine Tätigkeit, die 

aufgrund ihrer Schwierigkeit, Gefährlichkeit oder U nvor-

hersehbarkeit zwingend von einem Arzt erbracht werd en 

muss (vgl. zu diesen Kriterien Bamberger/Roth BeckO K 
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(2007) § 823 Rn 723; Laufs/Uhlenbruck, Handbuch des  Arzt-

rechts § 47 Rn 4; Hahn NJW 1981, 1977ff). Nach den Fest-

stellungen des Sachverständigen Prof. M    ist viel mehr 

davon auszugehen, dass lokale Schädigungen durch di e Ra-

dioaktivität in der für ein Szintigramm erforderlic hen 

Dosis, die im Falle der Klägerin 54,65 mBq betrug, nicht 

zu befürchten sind und das Natriumsalz, das zur Bin dung 

des Technetiums verwendet wird, nicht gewebetoxisch  ist. 

Auch allergische Reaktionen treten nach den Angaben  des 

Sachverständigen nur selten auf (GA vom 26.7.2005, S. 8). 

In seiner mündlichen Anhörung hat er die Risiken da her 

mit denen einer Blutentnahme verglichen, die ebenfa lls 

regelmäßig auf nichtärztliche Fachkräfte übertragen  wer-

den kann. Es tritt hinzu, dass im Rahmen der Berufa usbil-

dung zur MTA die für die Verabreichung einer Injekt ion 

erforderlichen medizinischen Grundlagenkenntnisse v ermit-

telt werden. Nach § 3 Nr. 2 des Gesetzes über techn ische 

Assistenten in der Medizin (MTAG) vom 2.8.1993 (BGB l. I 

S. 1402) soll die Ausbildung zum radiologischen MTA  u.a. 

dazu befähigen, unter Anwendung geeigneter Verfahre n in 

der radiologischen Diagnostik bei der Erkennung und  Be-

handlung von Krankheiten in der Strahlentherapie un d Nuk-

learmedizin mitzuwirken. Die Vermittlung dieser Ken ntnis-

se erfolgt innerhalb einer dreijährigen Ausbildung,  die 

u.a. eine praktische Tätigkeit in einem Krankenhaus  oder 

einer gleichgerichteten Einrichtung beinhaltet (§ 4  

MTAG). Nach § 1 Abs. 2 der Ausbildungs- und Prüfung sord-

nung für technische Assistenten in der Medizin (MTA -APrV) 

vom 25.4.1994 (BGBl. I S. 922) sind die Schüler wäh rend 

dieses sechswöchigen Ausbildungsabschnittes in Verr ich-

tungen und Fertigkeiten praktisch zu unterweisen, d ie für 

ihre Berufstätigkeit von Bedeutung sind. Nach Absch luss 

der Ausbildung ist es gemäß § 9 Abs. 3 MTAG einem M TA 

gestattet, auf ärztliche Anforderung Tätigkeiten au szu-

üben, deren Ergebnisse der Erkennung einer Erkranku ng und 

der Beurteilung ihres Verlaufes dienen. Es entspric ht 

hiernach dem gesetzgeberischen Leitbild, dass einfa che 

und mit nur geringen Risiken verbundene Injektionen  einer 

radiologischen MTA übertragen werden können. Auch d ie 
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Bundesärztekammer hält in der im Jahre 1988 erschie nenen 

Orientierungshilfe "Anforderungen an die persönlich e 

Leistungserbringung" (abrufbar unter 

www.bundesaerztekammer.de) die Übertragung intraven öser 

Injektionen auf Assistenzpersonal für möglich, wenn  sich 

der Arzt von der durch Ausbildung und Erfahrung gew onne-

nen Qualifikation in der Injektionstechnik überzeug t hat 

und - wie hier - persönlich in der Praxis anwesend ist. 

Noch weitergehend wird in der medizinischen Praxis die 

mit erheblich größeren Risiken behaftete Injektion von 

Kontrastmitteln grundsätzlich für delegationsfähig gehal-

ten (vgl. die Stellungnahme der Deutschen Röntgenge sell-

schaft, abrufbar unter http://www.thieme-

connect.com/ejournals/html/roefo/doi/ 10.1055/s-200 7-

982581; s. auch AG Karlsruhe, 13 C 448/95; a. A. 

Laufs/Uhlenbruck aaO. § 101 Rn 12; Bamberger/Roth a aO. Rn 

725). Bedenken, die in der Rechtsprechung im Hinbli ck auf 

das Komplikationsrisiko gegen die Zulässigkeit von Injek-

tionen durch nichtmedizinisches Fachpersonal geäuße rt 

werden (BGH VersR 1981, 131; NJW 1979, 1935; VersR 1960, 

19, OLG Köln VersR 1988, 44), kann angesichts der n ur ge-

ringen Risiken (s.o.) bei einer Technetium-Injektio n 

durch eine regelmäßige Überwachung des nichtärztlic hen 

Personals Rechnung getragen werden. Eine derartige Über-

wachung wird in der Praxis der Beklagten nach deren  unbe-

strittenem Vorbringen gewährleistet, weil die Bekla gte zu 

2) nur durch eine Glasscheibe von dem Bereich getre nnt 

ist, in dem die Injektionen verabreicht werden, und  die 

Zeugin E    überdies die Anweisung hatte, sie bei Z wi-

schenfällen jeder Art unverzüglich zuzuziehen (vgl.  zu 

diesen Kriterien auch LG Berlin NJW-RR 1994, 801; R ieger 

NJW 1979, 1336). Dies folgt auch aus der der Zeugin  E    

am 5.5.1999 erteilten Injektionsgenehmigung (Anlage  B 8). 

 

2. Der Zeugin E   , die bei der Injektion als Verri chtungs-

gehilfin der Beklagen zu 2) tätig wurde, ist auch k ein 

Behandlungsfehler vorzuwerfen, den sich die Beklagt en 

nach § 831 BGB zurechnen lassen müssten. Die Angabe n der 

Klägerin zum Ablauf der Injektion unterstellt, näml ich 
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dass es noch während der Injektion zu einer starken  Blu-

tung und in der Folge zu einer schmerzhaften Verdic kung 

gekommen ist, ist nach dem Gutachten von Prof. M    zwar 

eine Verletzung der Arteria Brachialis mit Ausbildu ng ei-

nes Hämatoms in der Ellenbogenbeuge anzunehmen (GA S. 8), 

welches seinerseits zu einer Irritation des Nervus media-

nus geführt hat (GA vom 7.2.2006, S. 3, Bl. 217); d erar-

tige Irritationen sind aber nach Einschätzung des S ach-

verständigen auch bei größter Sorgfalt nicht immer ver-

meidbar (GA S. 3, Bl. 216). Der Sachverständige ist  auf 

dieser Grundlage zu dem Ergebnis gelangt, der Zeugi n E    

könne kein Behandlungsfehler vorgeworfen werden, we il die 

Vene getroffen wurde und das Technetium ordnungsgem äß den 

Weg in die Blutzirkulation gefunden habe. Dieser Au ffas-

sung tritt der Senat bei. Allein die versehentliche  Irri-

tation des Nervus medianus erlaubt entgegen der Auf fas-

sung der Klägerin auch nicht die Annahme eines Beha nd-

lungsfehlers im Wege des Anscheinsbeweises. Der hie rin 

liegende Schluss vom Ergebnis der Injektion auf die  Ver-

letzung ärztlicher Sorgfaltspflichten ist bei der I njek-

tion in eine Vene nicht möglich, weil der Geschehen sab-

lauf nicht in einem vom Arzt voll beherrschbaren Ri siko-

bereich liegt, so dass eine Fehlinjektion nicht typ i-

scherweise auf einem Mangel an Sorgfalt beruht (vgl . BGH 

NJW 1989, 771; VersR 1956, 499). Im Anschluss an di e 

erstinstanzliche Beweiserhebung bleibt die Klägerin  im 

Übrigen für ihre Behauptung beweisfällig, noch währ end 

der Durchführung der Injektion über starke Schmerze n ge-

klagt zu haben. Dass die hierzu vernommene Zeugin E     

trotz einer solchen Schmerzäußerung sich der Annahm e ver-

schlossen haben soll, sie habe statt der Vene die A rteria 

brachialis getroffen und gleichwohl die Injektion f ortge-

setzt haben soll (vgl. zur Annahme eines Behandlung sfeh-

lers in diesen Fällen BGH NJW 1989, 771; BGHZ 78, 2 09; 

zur Injektion in die Ellenbeuge s. BGH AHRS 2320/7)  kann 

bei dieser Sachlage nicht angenommen werden.  

 

Ein Behandlungsfehler ist nach den Feststellungen d es 

Sachverständigen auch nicht in der anschließenden D urch-
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führung des Szintigramms zu sehen. Dass durch den v on der 

Zeugin E    ausgeübten Druck die am Hals der Kläger in 

liegende Zyste geplatzt ist, kann sie nicht beweise n. Der 

Sachverständige hat hierzu in seiner mündlichen Anh örung 

ausgeführt, er halte es für unwahrscheinlich, dass die 

Zyste bei der Behandlung geplatzt sein könnte (Bl. 253). 

Der Austritt von Flüssigkeit aus der Zyste in den H als-

raum, den die Klägerin gespürt haben will, sei ohne hin 

nicht möglich (GA vom 26.7.2005, S. 2, Bl. 164). Mi t der 

Berufung hat die Klägerin diesen Vorwurf auch nicht  mehr 

aufgegriffen. 

 

3. Dass die Klägerin vor der Injektion nicht über d ie mit 

diesem Eingriff verbundenen Risiken aufgeklärt wurd e, 

führt ebenfalls nicht zu einer Haftung der Beklagte n. Al-

lerdings wäre hier eine Risikoaufklärung erforderli ch ge-

wesen. Nach ständiger Rechtsprechung bedürfen ärztl iche 

Heileingriffe jeder Art grundsätzlich der Einwillig ung 

des Patienten, um rechtmäßig zu sein; diese Einwill igung 

kann nur wirksam erteilt werden, wenn der Patient ü ber 

den Verlauf des Eingriffs, seine Erfolgsaussichten,  seine 

Risiken und mögliche Behandlungsalternativen mit we sent-

lich anderen Belastungen, Chancen und Gefahren im G roßen 

und Ganzen aufgeklärt worden ist. Nur so werden sei n 

Selbstbestimmungsrecht und sein Recht auf körperlic he Un-

versehrtheit gewahrt (grundlegend BGHZ 29, 46, seit dem 

einhellige Auffassung). Bei diagnostischen Eingriff en oh-

ne therapeutischen Eigenwert gelten strenge Maßstäb e für 

die Aufklärung des Patienten über die mit der mediz ini-

schen Maßnahme verbundenen Gefahren, sofern der inv asive 

Schritt nicht vital indiziert oder auch nur dringen d er-

scheint. Hier hat der Arzt dem Patienten selbst ent fernt 

liegende Komplikationsmöglichkeiten in angemessener  Weise 

darzutun (OLG Koblenz VersR 2003, 1313). Danach war  die 

Klägerin zwar nicht über das Risiko eines Karpaltun nel-

syndroms, das nach dem Gutachten des Sachverständig en 

Prof. M     durch eine Injektion in die Ellenbeuge nicht 

ausgelöst werden kann, wohl aber über das Risiko ei ner 

Nervenirritation bis hin zu einer Nervenläsion aufz uklä-
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ren. Keine Aufklärungspflicht besteht zwar für Risi ken 

eines Eingriffs, die sich auch für einen medizinisc hen 

Laien aus der Art des Eingriffs ohnehin ergeben (BG H NJW 

1984, 1807; OLG Karlsruhe aaO.). Hierzu zählen bei einer 

Injektion etwa das Risiko einer Rötung der Einstich stelle 

sowie kleinerer Hämatome (OLG Karlsruhe aaO; für ei ne 

Wundinfektion BGH VersR 1989, 512). Um ein solches Risiko 

handelte es sich bei der Nervenirritation, die die Kläge-

rin infolge der Injektion erlitt, indes nicht. Nach  den 

Feststellungen des Sachverständigen Prof. M    sind  die 

Schmerzen der Klägerin nicht auf das Hämatom, sonde rn 

darauf zurückzuführen, dass durch dieses der Nervus  medi-

anus irritiert wurde. Hierbei handelt es sich um ei n ein-

griffspezifisches Risiko, weil der Sachverständige ausge-

führt hat, die Irritation des Nervus medianus sei e ine 

"immanente Gefahr einer Injektion in die Ellenbogen beuge" 

(GA vom 7.2.2006, Bl. 3 S. 217), die nicht vollstän dig 

ausgeschlossen werden könne. Hierüber hätte die Bek lagte 

zu 2) die Klägerin aufklären müssen. Eine derartige  Auf-

klärung, die ohnehin mündlich zu erteilen wäre, kan n 

nicht in dem ihr übergebenen Informationsblatt zur nukle-

armedizinischen Untersuchung (B 5) gesehen werden, das 

keinerlei Informationen für den Patienten enthält, son-

dern es umgekehrt dem Arzt ermöglichen sollte, sich  über 

eventuelle Risiken in der Person des Patienten zu i nfor-

mieren. 

 

Vorliegend ist der Klägerin aber die Berufung auf d ie un-

terbliebene Aufklärung verwehrt. Die Beklagten könn en 

sich auf den Einwand hypothetischer Einwilligung be rufen. 

Im Anschluss an ihre Anhörung vor dem Senat im Term in am 

3.7.2008 ist nämlich davon auszugehen, dass die Klä gerin 

auch bei einer ordnungsgemäßen Aufklärung der Injek tion 

zugestimmt hätte. Einen entgegenstehenden Entscheid ungs-

konflikt hat sie nicht plausibel dargelegt. Der Sen at hat 

hierbei berücksichtigt, dass für die Plausibilität des 

Entscheidungskonflikts allein auf die persönliche E nt-

scheidungssituation des Patienten abzustellen ist. Was 

aus ärztlicher Sicht sinnvoll und erforderlich gewe sen 
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wäre und wie sich ein "vernünftiger" Patient verhal ten 

haben würde, ist deshalb grundsätzlich nicht entsch eidend 

(BGH NJW 1998, 2734). Hier war zwar der Eingriff na ch ob-

jektiven Gesichtspunkten lediglich relativ indizier t, 

weil trotz des Befundes einer tastbaren Zyste an de r 

Schilddrüse mit dem Szintigramm noch hätte abgewart et 

werden können. Die Klägerin hat jedoch in ihrer Anh örung 

ausgesagt, sie sei sowohl von ihrer Hausärztin als auch 

von dem Arzt Dr. V       eindringlich auf die Gefah r hin-

gewiesen worden, dass es sich um einen bösartigen T umor 

handeln könnte. Diese Prognose habe ihr Angst gemac ht und 

sie motiviert, die Praxis der Beklagten aufzusuchen . Sie 

habe zudem wegen der Zyste zunächst an Schluckbesch werden 

gelitten, bis diese innerhalb weniger Tage äußerlic h 

deutlich zu sehen gewesen sei. Vor diesem Hintergru nd 

musste ihr die Szintigraphie dringlich indiziert er schei-

nen, um ein bösartiges Tumorgeschehen sicher auszus chlie-

ßen. Die Risiken waren demgegenüber gering, insbeso ndere 

waren keine Dauerschäden aus der Injektion zu befür chten. 

Der Senat hält angesichts dessen die Einlassung der  Klä-

gerin, sie hätte sich bei einem Hinweis auf die Gef ahr 

vorübergehender Nervenschäden nicht auf die Untersu chung 

eingelassen und hätte zunächst noch einen weiteren Arzt 

aufgesucht, für unplausibel. Hiergegen spricht auch  der 

Umstand, dass die Klägerin nach ihren eigenen Angab en 

durch ihre Hausärztin Frau Dipl. med. L    vor der Über-

weisung darüber informiert worden war, dass ihr für  die 

Szintigraphie ein Kontrastmittel injiziert werden w ürde. 

Dass sie die Aufklärung über das typischerweise mit  einer 

Injektion verbundene Risiko, die Vene zu verfehlen und 

eine Nervenirritation hervorzurufen, gleichwohl zum  An-

lass genommen hätte, die Behandlung zu verweigern, konnte 

sie nicht nachvollziehbar begründen ebenso wenig wi e den 

Umstand, dass sie trotz des nach ihrer Beschreibung  ver-

lorenen Vertrauens in die Praxis der Beklagten dies e nur 

wenige Monate später erneut aufsuchte, um dort eine  MRT 

anfertigen zu lassen. Dass sie sich, wie sie angege ben 

hat, von ihrer Hausärztin unter Druck gesetzt fühlt e, dem 

sie sich nicht habe widersetzen können, lässt überd ies 
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den Schluss zu, dass sie der von ihrer Hausärztin e benso 

dringlich empfohlenen Szintigraphie bei einer Aufkl ärung 

über das Risiko von Nervenschäden gleichfalls nicht  wi-

dersprochen hätte. 

 

4. Schließlich können auch die mit der Berufung ger ügten 

Verfahrensfehler der Berufung nicht zum Erfolg verh elfen. 

Insbesondere liegt kein Verstoß gegen den in § 309 ZPO 

enthaltenen Grundsatz der Unmittelbarkeit der Bewei sauf-

nahme vor. Dass RiLG Kuhn an der Verhandlung und Be weis-

aufnahme am 21.6.2006 (Bl. 243 d.A.) nicht teilgeno mmen 

hat, ist unschädlich, weil er an dem Folgetermin am  

26.9.2007 (Bl. 330 d.A.) beteiligt war, auf dessen Grund-

lage das Urteil erging. In einer derartigen Konstel lation 

besteht keine Veranlassung, eine vor einem Richterw echsel 

erfolgte Beweisaufnahme zu wiederholen (OLG Hamm MD R 

1993, 1235; Zöller-Volkommer, ZPO, 26. Aufl. § 309 Rn 1). 

Die unterbliebene Anhörung der Klägerin zu einem En t-

scheidungskonflikt gegenüber dem von den Beklagten erho-

benen Einwand der hypothetischen Einwilligung hat d er Se-

nat nachgeholt. 

 

 

III. 

 

Die Kostenentscheidung hat ihre Grundlage in § 97 Z PO, die 

Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus 

§§ 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO. Die Revision war nicht  zuzulas-

sen, da Gründe im Sinne des § 543 Abs. 2 ZPO nicht vorlie-

gen. Den von der Klägerin angegebenen Mindeststreit wert für 

das Schmerzensgeld von 10.000,00 EUR hat der Senat bei der 

Streitwertbemessung für das Berufungsverfahren zugr unde ge-

legt, auch wenn die vom Sachverständigen beschriebe nen, ins-

besondere nicht dauerhaften Verletzungsfolgen unter  Berück-

sichtigung vergleichbarer Fälle (vgl. Slizyk, Schme rzens-

geldtabelle, 2. Aufl. A Rn 2456 und 1435) und der T atsache, 

dass die Klägerin zeitgleich an einer Bandscheibenp rotrusion 

litt, die ebenfalls zu einer vergleichbaren Schmerz symptoma-

tik führen kann, auch bei einem Behandlungsfehler a llenfalls 
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ein Schmerzensgeld in Höhe von 3.000,00 EUR gerecht fertigt 

hätten. Bei der Festsetzung des Streitwertes für de n Fest-

stellungsantrag war zu berücksichtigen, dass ein Ha ushalts-

führungsschaden nicht geltend gemacht wird und nich t erkenn-

bar ist, welche zukünftigen Schäden aus der folgenl os ver-

heilten Nervenirritation noch entstehen können. Auc h unter 

Berücksichtigung der nicht näher belegten Behauptun g, infol-

ge der durch die Injektion erlittenen Schmerzen zah lreiche 

Zusatzaufwendungen für Ärzte gehabt und zwei Arbeit sstellen 

verloren zu haben, war der Feststellungsantrag dahe r ledig-

lich mit 5.000,00 EUR zu bemessen. 

 

 

 

 

Boie   Hörner   Schlüter 

 

 


